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Bekenntnisfreiheit, das freie, allge
meine, gleiche und geheime Wahl
recht, das Recht auf Freizügigkeit, 
auf Unverletzbarkeit der Wohnung 
und des Post- und Fernmeldege- 
heimnisses. Alle diese Grund
rechte werden durch die sozialisti
sche Gesellschaft und ihren Staat 
auf vielfältige Weise garantiert. 
»Die Deutsche Demokratische Re
publik garantiert allen Bürgern die 
Ausübung ihrer Rechte und ihre 
Mitwirkung an der Leitung der ge
sellschaftlichen Entwicklung ... 
Achtung und Schutz der Würde 
und Freiheit der Persönlichkeit 
sind Gebot für alle staatlichen Or
gane, alle gesellschaftlichen Kräfte 
und jeden einzelnen Bürger.« 
(Verf. der DDR, An. 19.) Umfas
sende Garantien politischer,'ideo
logischer, ökonomischer und juri
stischer Art sichern jedem Bürger, 
daß er seine Grundrechte verwirk
lichen kann und gegen deren Ver
letzung geschützt ist. Eine wesent
liche Garantie der Grundrechte be
steht in der Entfaltung der —» sozia
listischen Demokratie und der ständi
gen Verbesserung der Qualität der 
staatlichen Leitung, durch die je
dem Bürger die Möglichkeit gege
ben wird, aktiv an den Staatsange
legenheiten auf allen Ebenen mit
zuwirken und seine staatsbürgerli
chen Rechte bewußt zu verwirkli
chen. Die vom sozialistischen Staat 
garantierte strafrechtliche, diszipli
narische und materielle Verant
wortlichkeit dient dem Schutz der 
Grundrechte der Bürger. Alle 
Staatsfunktionäre sind zur Achtung 
gegenüber den Bürgern, zu auf
merksamem und rücksichtsvollem, 
zu feinfühligem und höflichem 
Verhalten verpflichtet. »Die Rechte 
der Bürger, ihre Vorschläge und 
kritischen Hinweise zu beachten 
und ihre berechtigten Interessen 
zu wahren ist verpflichtendes Ge
bot für jeden, der in unserem Staat 
Verantwortung trägt.« (Honecker, 
XI. Parteitag, S. 75.) Die sozialisti
sche Gesellschaft ist im Interesse
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ihrer Entwicklung als Ganzes wie 
der jedes einzelnen ihrer 'Mitglie
der daran interessiert, daß alle Bür
ger ihre Grundrechte aktiv verwirk
lichen. Die Verfassung bestimmt 
deshalb, daß Gesellschaft und Staat 
nicht auf die Erfüllung unerläßli
cher Grundpflichten verzichten 
können, wenn die Grundrechte 
ihrer Bürger gesichert sein sollen 
(—» Pflicht). Damit wird die alte 
Forderung der Arbeiterbewegung 
verwirklicht: »Keine Rechte ohne 
Pflichten, keine Pflichten ohne 
Rechte.« In diesem Sinne sind in 
der Verfassung der DDR folgende 
Grundpflichten der Bürger gere
gelt: die Pflicht zum Schutz des 
Friedens und des sozialistischen 
Vaterlandes einschließlich der Ver
teidigung der DDR, die Pflicht zu 
gesellschaftlich nützlicher Tätig
keit, die Pflicht zum Schulbesuch 
und zur Berufsausbildung für Kin
der und Jugendliche, die Pflicht 
zum Schutz und zur Sicherung des 
sozialistischen Eigentums, die 
Pflicht der Eltern, ihre Kinder zu 
gesunden, allseitig gebildeten, 
staatsbewußten Menschen zu er
ziehen. Dabei geht die Verfassung 
vom sozialistischen Bewußtsein 
der Staatsbürger aus, die immer 
besser erkennen, daß die Verwirkli
chung der Grundrechte und die Er
füllung der Grundpflichten eine 
unerläßliche Einheit bilden müs
sen, wenn sie auf dem Wege des 
Sozialismus und Kommunismus 
weiter erfolgreich voranschreiten 
wollen. Auf diese Weise ist die Ge
samtheit der G. Ausdruck der Frie
denspolitik und Friedensstrategie 
der DDR, dienen sie alle, ein
schließlich des Grundrechts zum 
Schutze des Friedens, des soziali
stischen Vaterlandes und seiner Er
rungenschaften (Art. 23) dem ele
mentaren Recht jedes Menschen 
auf ein Leben im Frieden.

Grundrente: von den unmittelba
ren Produzenten in der Landwirt
schaft erzeugtes Mehrprodukt, das


